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Durch das Steueränderungsgesetz 2007 ist der Sparer-Freibetrag von bisher 1.370 EUR bei Alleinste-
henden bzw. 2.740 EUR bei zusammenveranlagten Ehegatten mit Wirkung zum 1. Januar 2007 auf 750 
EUR bzw. 1.500 EUR abgesenkt worden.  

Diese Senkung hat auch Auswirkungen auf Ihre Freistellungsaufträge: 

Unter Berücksichtigung des (unveränderten) Werbungskosten-Pauschbetrages bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen können ab dem Jahr 2007  

 Alleinstehende nur noch höchstens 801 EUR bzw.  
 Verheiratete bis 1.602 EUR  

Zinseinnahmen vom Kapitalertragsteuerabzug/Zinsabschlag freistellen lassen.  

Nach der Gesetzesänderung dürfen die Kreditinstitute bisher erteilte Freistellungsaufträge für nach dem 
31. Dezember 2006 zufließende Kapitalerträge nur noch mit 56,37% des bisherigen Freistellungsbetra-
ges berücksichtigen. 
 

Beispiel: 

Herr Meier ist allein stehend. Freistellungsaufträge hat er bis Ende 2006 wie folgt verteilt:  

 A Bank 1.000 €,  
 Bausparkasse 421 €.  

Die beiden Kreditinstitute werden jetzt ab dem 1.1.2007 die Freistellungsaufträge auf jeweils 56,37% des 
bisherigen Betrags, d.h. auf 564 € bzw. 238 € reduzieren. 

Haben Sie Freistellungsaufträge gegenüber verschiedenen Kreditinstituten erteilt, kann die bisherige 
Verteilung unter Umständen durch die Kürzung auf 56,37% insgesamt ungünstig werden.  

Möchten Sie deshalb Ihre Freistellungsaufträge ab dem neuen Jahr anders verteilen und weitere Informa-
tionen hierzu erhalten? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! Formulare zur Änderung der Freistel-
lungsaufträge erhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut.  

Sprechen Sie mit uns; zu den Details hierzu geben wir Ihnen gerne Auskunft. 
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